
   

Gemeindeverwaltung Langenbruck 
Tel. 062 390 11 37, Fax 062 390 19 69 
Homepage: www.langenbruck.ch, Mail: gemeinde@langenbruck.ch 
Mo: 08.15 - 11.45 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr 
Di:  geschlossen 
Mi:  08.15 - 11.45 Uhr 
Do:  08.15 - 11.45 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr 
Fr:  08.15 - 11.45 Uhr 
Termine können nach Voranmeldung auch ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden. 

  

  
  
 
 
  
   Langenbruck, Ende Mai 2024 
 
 

Einladung 
Zur Bürger- & Einwohnergemeindeversammlung 
 
 
Liebe Langenbruggerinnen und Langenbrugger 
Liebe Bärenwilerinnen und Bärenwiler 
 
Wir laden Sie ganz herzlich zur Bürger- und Einwohnergemeinde-Versammlung vom  

 

Donnerstag, 20. Juni 2024 

in der Revue, Erikaweg 1 
 

ein. 
 
Die Bürgergemeinde-Versammlung findet um 19.30 Uhr, die Einwohnergemeinde-Versammlung im An-
schluss daran um 20.00 Uhr statt.  
 
Zeigen Sie mit Ihrem Kommen Interesse an unserem Dorf und damit Ihr Engagement für ein attraktives und zu-
kunftsorientiertes Langenbruck. 
 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 
 
 
 
Hector Herzig, Gemeindepräsident 
 
 
 
 
Lukas Baumgartner, Gemeindeverwalter  QR-Code zu den digitalen  

Unterlagen – Mit der Kamera 
des Smartphones scannen 



   

 Traktanden der Bürgergemeinde 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2023 
2. Rechnung 2023 
3. Einbürgerungen 
4. Verschiedenes 

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 1 der Bürgergemeinde 
Das Protokoll der Bürgergemeinde-Versammlung vom 12. Dezember 2023 ist im öffentlichen Anschlagkasten bei der 
Gemeindeverwaltung oder auch auf der Gemeindehomepage zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 2 der Bürgergemeinde 

Die Rechnung 2023 schliesst mit Aufwendungen von CHF 100’302.10 und Erträgen von CHF 100'552.05 ab. Somit 
wird ein Ertragsüberschuss von CHF 249.95 ausgewiesen. Im Budget wurde mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 15'510.00 gerechnet. Wunschgemäss wird nur noch eine Kurzfassung der Rechnung gedruckt. Die Originalrech-
nung für das Jahr 2023 steht jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger am Schalter der Gemeindeverwaltung zur 
Einsichtnahme offen. Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Gemeindepräsident Hector Herzig oder die Finanzverwal-
terin Andrea Saner gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Bemerkungen zur Rechnung des Gemeinderates 
und den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Die Rechnung ist unter www. langen-
bruck.ch/gemeindeversammlung einsehbar. 
 

 
Antrag:  

Der Gemeinderat bittet Sie, die Jahresrechnung 2023 der Bürgergemeinde in der vorliegenden Form zu genehmigen. 
 
 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 3 der Bürgergemeinde 
Die Zivilrechtsverwaltung BL hat die Gemeinde aufgefordert, Herrn Torsten Amling (1967), Frau Ionica Amling (1974), 
sowie die Söhne Thomas Amling (2005) und Stephan Amling (2005) einzubürgern. Die Familie lebt seit über 10 Jah-
ren in Langenbruck. Die Söhne haben die Primarschule in Langenbruck besucht.  
 
Die Familie wurde sowohl vom Kanton, sowie auch von der Gemeinde in den folgenden Themenbereichen geprüft und 
hat alle Punkte erfüllt: 
 
1. Beherrschen der deutschen Sprache 
2. Eingliederung 
3. Grundkenntnisse in Staatskunde 
4. Förderung bei der Integration weiterer Personen 
 
Antrag:  
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Familie Amling gegen eine Gebühr von CHF 3‘200.00 in Langen-
bruck einzubürgern. 
  



   

Bilanz BG 
  



   

Erfolgsrechnung  
 

  



   

Bemerkungen zur Rechnung 2023 der Bürgergemeinde Langenbruck 
 
 
 
Konto Begründung zu den Abweichungen gegenüber dem Budget 2023 

 
0220.3612.00 

 
 

 
0290.3300.00 

 

7710.4240.00 
 

8200.4632.00 
 

 

1.9690.3440.00 
 

 
 

 

 
Für die gesamte Verwaltung bezahlt die Bürgergemeinde Langenbruck der 
Einwohnergemeinde Langenbruck einen jährlichen Verwaltungsbeitrag von 
CHF 12'000.00. 
 
Der Holzschopf musste wiederum mit CHF 26'255.35 abgeschrieben werden.  
 
In diesem Jahr fand eine Bestattung auf dem Waldfriedhof statt. 
 
Der Forstbetrieb Frenkentäler hat für Langenbruck einen Gewinn von CHF 
22'800.00 erwirtschaftet. Dieser wird mit unserer Schuld verrechnet. 
 
Die Wertanlagen sind um CHF 26'800.00 gesunken.  
 
 
 

 

 

Fazit:  
Die Rechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 249.95 ab. Dieser wird dem Eigenkapital zugewie-
sen. 
 
Der Gemeinderat bittet die Versammlung, die Rechnung für das Jahr 2023 zu genehmigen. 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 

 

Hector Herzig, Gemeindepräsident 
 

 
 

Lukas Baumgartner, Gemeindeverwalter 
 
Langenbruck, 20. Juni 2024 
 
  



   

 
  



   

Traktanden der Einwohnergemeinde 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. März 2024 
2. Rechnung 2023 
3. Reglement zur Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen 
4. Reglement über die Feuerungskontrolle 
5. Der Gemeinderat informiert über die laufenden Geschäfte und Projekte 
6. Verschiedenes 

 

Bemerkung zu Traktandum Nr. 1 der Einwohnergemeinde 
Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. März 2024 ist im öffentlichen Anschlagkasten bei der 
Gemeindeverwaltung oder auch auf der Gemeindewebsite zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 2 der Einwohnergemeinde 

Die Rechnung 2023 schliesst mit Aufwendungen von CHF 4’674'527.18 und Erträgen von CHF 5'033'797.61 ab. Somit 
wird ein Ertragsüberschuss von CHF 359'270.43 ausgewiesen. Im Budget wurde mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 24'125.00 gerechnet. Wunschgemäss wird nur noch eine Kurzfassung der Rechnung gedruckt. Die Originalrech-
nung für das Jahr 2023 steht jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger am Schalter der Gemeindeverwaltung zur 
Einsichtnahme offen. Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Gemeindepräsident Hector Herzig oder die Finanzverwal-
terin Andrea Saner gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Bemerkungen zur Rechnung des Gemeinderates 
und den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Die Rechnung ist auch unter 
www.langenbruck.ch/gemeindeversammlung einsehbar. 
 
Antrag:  

Der Gemeinderat bittet Sie, die Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde in der vorliegenden Form zu genehmi-
gen. 
 
 

 

Bemerkung zu Traktandum Nr. 3 der Einwohnergemeinde 
 
Der Landrat hat am 1.12.2022 die Totalrevision des Gesetzes über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (Mietzinsbei-
tragsgesetz; MBG) beschlossen. Damit wurden die bisher bestehenden kommunalen Bestimmungen über die Ausrich-
tung von Mietzinsbeiträgen automatisch ausser Kraft gesetzt. Die Gemeinde hat die neuen Bestimmungen nach den 
Vorgaben des Kantons spätestens bis Mitte 2024 zu beschliessen und rückwirkend per 1.1.2024 in Kraft zu setzen.  
Die neuen Bestimmungen sehen eine Kostenbeteiligung des Kantons vor.  
 
Mietzinsbeiträge reduzieren die finanzielle Belastung von Familien und Alleinerziehenden in bescheidenen finanziellen 
Verhältnissen. Durch die Beiträge sollen die jährlichen Mietkosten für diese Familien und Alleinerziehenden bezahlbar 
sein. Mietzinsbeiträge sind nicht Teil der Sozialhilfe, sondern sollen einen Sozialhilfebezug verhindern.  
 
Die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen erfolgt (wie auch die Sozialhilfe) subsidiär zu anderen Leistungen Dritter. Das 
heisst, alle anderen Leistungen (wie z.B. IV, EL, ALV, IPV etc.) müssen geltend gemacht worden sein und gehen der 
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen vor. Ein gleichzeitiger Bezug von Mietzinsbeiträgen und Sozialhilfeunterstützung ist 
zudem ausgeschlossen.  
 
Mietzinsbeiträge können nur an selbstbewohnten und vertraglich geregelten Mietraum ausgerichtet werden. Beitrags-
berechtigt sind auf Gesuch hin Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem im gleichen Haushalt lebenden 
minderjährigen oder in Erstausbildung stehenden Kind. Ein Anspruch besteht erst nach einer Wohndauer von zwei 
Jahren im Kanton Basel-Landschaft.   
 
Das Reglement kann auf der Homepage oder am Schalter der Gemeinde eingesehen werden. Alternativ schicken wir 
Ihnen die Unterlagen auch nach Hause. 
 
Antrag:  

Der Gemeinderat bittet Sie um die Genehmigung des Reglements über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen. 
 
 
 
  



   

Bemerkung zu Traktandum Nr. 4 der Einwohnergemeinde 
 
Nach erfolgter Vernehmlassung hat der Regierungsrat die Änderung und Inkraftsetzung der Verordnung über die Feu-
erungskontrolle der Gemeinden (VFkG) auf den 1. Januar 2023 beschlossen. Die Verordnung, welche bisher die Kon-
trolle der Öl- und Gasfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 1’000 kW geregelt hat, wird auf die 
Messung und Kontrolle von Holzfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 kW erweitert.  
 
Mehrere Gemeinden haben im Rahmen der Vernehmlassung vorgeschlagen, die Verordnung dahingehend anzupas-
sen, dass auch die Administration der Öl- und Gasfeuerungskontrolle der Geschäftsstelle Feuerungskontrolle (GFK) 
übergeben werden kann. Dieser Vorschlag wurde aufgenommen und die Verordnung wurde entsprechend ergänzt.  
 
Die Gemeinden sind angehalten, ihre jetzigen Öl- und Gasfeuerungsreglemente anzupassen. Die VFkG sieht dafür eine 
Frist bis zum 30. Juni 2024 vor.  
 
Auch müssen die Gemeinden sicherstellen, dass die Holzfeuerungskontrollen ab der Heizperiode 2024/2025 gewähr-
leistet wird. Für die Koordination der Holzfeuerungskontrolle wird die etablierte Geschäftsstelle "Feuerungskontrolle" 
(GFK) beauftragt.  
 
Ein entsprechendes Musterreglement wurde vom Kanton zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wurde das Reglement zur 
Vorprüfung geschickt. 
 
Das Reglement kann auf der Homepage oder am Schalter der Gemeinde eingesehen werden. Alternativ schicken wir 
Ihnen die Unterlagen auch nach Hause 
 
Antrag:  

Der Gemeinderat bittet Sie um die Genehmigung des Reglements über die Feuerungskontrolle. 
 
 
 
 



   

  
Bilanz EG  
  



   

 
Erfolgsrechnung & Investitionsrechnung EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bemerkungen zur Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde Langenbruck 

 
 
 

Konto Begründung zu den Abweichungen gegenüber dem Budget 2023 
 
Legislative 
1.0110.3000.00 
 
 
Allgemeine Dienste 
1.0220.3134.00 
 
Verwaltungsliegen- 
schaften 
1.0290.3300.00 
+1.2170.3300.00 
+1.3415.3300.00 
+1.6150.3300.00 
+1.6230.3300.00 
+1.7101.3300.00 
+1.7201.3300.00 
+1.7301.3300.00 
+1.8120.3000.00 
 
KESB 
1.1401.3611.00 
 
 
 
 

 
 
Durch die Regierungsratswahlen sind die Lohnkosten des Wahlbüros höher ausgefallen als 
budgetiert. 
 
 
Die Geschäftsversicherung wurde aufgestockt. 
 
 
 
Gesamthaft wurden ordentliche Abschreibungen von CHF 139’766.48 getätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Behördenkosten der KESB sind erfreulicherweise Minderausgaben von 
CHF 31'580.75 angefallen. Die Kosten für die externen Mandatsträger sind aber wiederum 
um CHF 12'629.20 auf CHF 106'629.20 gestiegen. Diese Ausgaben kann man nur bedingt 
beeinflussen. Ein Massnahmenplan wurde erstellt, die Umsetzung wird geprüft. 
 



   

Kindergarten und  
Primarschule 
1.2110 alle Konten 
1.2120 alle Konten 
Schulliegenschaften 
1.2170.3111.00 
 
Kultur, sonstiges 
1.3290.3636.00 
 
 
Pumptrack 
1.3415.3130.00 
 
 
Gesundheit 
1.4120.3614.00 
 
 
1.4210.3632.01 
 
 
 
1.4331.ff 
 
 
Ergänzungsleistungen 
1.5320.3631.00 
 
 
Leistungen an das Alter 
1.5350.3132.00 
 
1.5350.3637.00 
 
 
1.5350.4250.00 
 
 
 
 
Sozialhilfe 
1.5720.3637.00 + 
folgende 
 
 
Asylwesen 
1.5730.restl. Konten 
 
 
Übr. Sozialwesen 
1.5790.3010.01 
 
1.5790.3130.00 
 
 
1.5790.3636.00 
 
 
Gemeindestrassen/ 
Werkhof 
1.6150.3111.00 
 

 
Beim Kindergarten und Primarschule sind Mehrausgaben von CHF 31’621.55 zu verzeich-
nen. Diese Mehrausgaben sind vor allem mit den Lohnkosten (Stellvertretungen, neue 
Lehrer usw.) zu erklären. 
 
Ein Rasenmäher musste ersetzt werden. 
 
 
Der Gemeinderat hat mit seiner Finanzkompetenz für die Dorfchronik von Irene Meyer ei-
nen Beitrag von CHF 5'000.00 gesprochen. 
 
 
Beim Pumptrack wurde in den Sommermonaten ein ToiToi aufgestellt. Diese Kosten von 
CHF 1’527.25 sind durch die Finanzkompetenz des Gemeinderates genehmigt. 
 
Die Pflegefinanzierungskosten sind mit CHF 76'494.20 höher als budgetiert. Diese Kosten 
können nicht beeinflusst werden. 
 
 
Bei den Behandlungen durch die Spitex entstehen Restkosten, welche durch die Gemeinde 
getragen werden müssen. Aus verschiedenen Gründen sind diese in diesem Jahr viel hö-
her als budgetiert. 
 
Die Schulzahnpflegekosten sind im Jahr 2023 etwas gestiegen. Die Nettokosten für die 
Gemeinde belaufen sich auf CHF 4'587.65. 
 
Die Ergänzungsleistungen sind gegenüber dem letzten Jahr um CHF 16'451.00 gesunken. 
Diese Kosten sind nicht beeinflussbar und schwierig vorausplanbar. 
 
Der Kanton hat das Reglement für die Zusatzbeiträge abgelehnt. Die Gemeinde hat zu-
sammen mit anderen Gemeinden im Waldenburgertal Einsprache erhoben. 
 
Die Zusatzbeiträge an die Ergänzungsleistungsbezüger sind viel tiefer ausgefallen als bud-
getiert. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar und schwierig vorauszuplanen. 
 
Der Treffpunkt der Arbeitsgruppe Alter und Gesundheit am Donnerstag kommt bei der 
Bevölkerung gut an. Die Einnahmen belaufen sich auf CHF 642.65. Die Arbeitsgruppe 
wurde unterdessen aufgelöst und die Projekte wurden an den Frauenverein zur Weiterfüh-
rung abgegeben. 
 
 
Die Ausgaben des Sozialdienstes gegenüber dem Jahr 2022 sind höher ausgefallen. Paral-
lel dazu sind die Einnahmen etwas tiefer ausgefallen als budgetiert. Kosten und Einnah-
men sind bei der Sozialhilfe schwierig vorauszuplanen. 
 
 
Die Ausgaben und die Einnahmen sind aufgrund des Krieges in der Ukraine weit höher als 
budgetiert.  
 
 
Für die Asylbetreuung wurde Frau Gabsi Mouna mit 20% angestellt. 
 
 
Bis zum Stellenantritt des neuen Sozialarbeiters wurde eine Überbrückung nötig. Der 
ehemalige Sozialarbeiter Thomas Weber hat sich dafür bereiterklärt. 
 
Dem Verein Miteinander wurde über die Gemeinderatskompetenz den Gemeindebeitrag 
von CHF 600.00 zugesprochen. 
 
Der Werkhof musste den Sichelmulcher für den Traktor ersetzen. Kosten CHF 6'500.00. 
 
 
 



   

 
Wasserversorgung 
1.7101 alle Konten 
 
 
 
 
 
Abwasserbeseitigung 
1.7201 alle Konten 
 
 
 
 
Abfallbeseitigung 
1.7301 alle Konten 
 
 
 
 
Hundehaltung 
1.7620.3101.00 
 
Jagd/Fischerei 
1.8300.3631.00 
 
 
Finanzen / Steuern 
1.910 alle Konten 
 
 
Finanz- und 
Lastenausgleich 
1.930 alle Konten 
 
 
 
 

 
Gesamthaft schliesst die Wasserrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 
35'045.83 ab.  
Dieser Überschuss wird von den Reserven abgezogen, so wie es für Spezialfinanzierungen 
vorgeschrieben ist. Die Wasserkasse weist nun in der Bilanz ein Guthaben von 
CHF 19'049.62 aus. 
 
 
Die Abwasserrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15'359.90 ab.  
Somit weist die Abwasserkasse nun ein Guthaben von CHF 51'744.89 auf. Auch die Ab-
wasserkasse muss allfällige Überschüsse zweckgebunden in die Abwasseranlagen reinves-
tieren. Ebenso wie beim Wasser wird das Guthaben benötigt, um den anfallenden grossen 
Investitionsbedarf zu decken. 
 
Die Abfallbeseitigung kostete 2023 CHF 86'161.58. Die Einnahmen sind CHF 86'976.75. 
Der Mehrertrag von CHF 815.17 wird den Reserven zugewiesen. Im Berichtsjahr ist der 
Verkauf von Kehrichtmarken gegenüber dem Vorjahr um CHF 4'283.80 gesunken. Der 
Verkauf der Containermarken ist dieses Jahr ebenfalls um CHF 2250.00 gesunken. Die Re-
serven betragen Ende 2023 CHF 71’582.66. 
 
Es wurde mehr Verbrauchsmaterial benötigt als im Vorjahr. 
 
 
Die Gemeinde muss dem Kanton jährlich 50% an die Aufwendungen des Kantons für 
Wildschäden entrichten. Diese sind dieses Jahr höher ausgefallen. 
 
 
Gegenüber dem Steuerertrag von CHF 1'513'988.80 stehen CHF 13'274.30 Steuerauf-
wand. Netto sind die Steuereinnahmen seit dem Jahr 2022 um CHF 191'153.60 gestiegen. 
 
Insgesamt ist der Finanz- und Lastenausgleich netto von den budgetierten CHF 
1‘621'030.00 auf CHF 1'858'609.00, also netto um CHF 237'579.00 höher ausgefallen. 
Dies Aufgrund der letztjährigen tieferen Steuern. 
 
 

 
 

  



   

 
 
 


